
 
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres hat zu Recht erkannt: 

 
NN ist gemäß § 126 Abs. 2 BDG schuldig: Er hat es als NN unterlassen, den ihm 

persönlich bekanntgewordenen Verdacht der Begehung einer schwerwiegenden 

Dienstpflichtverletzung durch NN, der im Zeitraum Frühjahr/Frühsommer 2016, im Dienst 

im Aufenthaltsraum der PI NN, einen Mitarbeiter wegen nicht weggeräumten Geschirrs, 

tätlich angegriffen hatte, 

a) der Dienstbehörde mittels Disziplinaranzeige anzuzeigen bzw. 

b) unverzüglich dem Leiter der Dienststelle, bzw. der vorgesetzten Stelle zu melden.  

 

Der Beamte hat dadurch Dienstpflichten nach  

 § 43 Abs. 1 BDG, nämlich seine dienstlichen Aufgaben treu, gewissenhaft und 

unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung zu erfüllen und  

 § 109 Abs. 2 BDG, nämlich bei begründetem Verdacht einer 

Dienstpflichtverletzung Disziplinaranzeige an die Dienstbehörde zu erstatten,  

gemäß § 91 BDG schuldhaft verletzt. 

 

Gemäß § 92 Abs. 1 Ziffer 2 BDG wird die Disziplinarstrafe der Geldbuße in der Höhe 

von € 1.200,-  (eintausendzweihundert) verhängt. Dem Beschuldigten werden gemäß 

§ 117 Abs. 2 BDG keine Verfahrenskosten vorgeschrieben. Die eigenen Kosten hat er 

selbst zu tragen. 

Begründung 
 

NN ist Polizist der NN und als stellvertretender NN der PI NN in Verwendung. 

Inspektionskommandant ist NN. Die PI hat einen Mitarbeiterstand von mehr als 30 

Bediensteten. Sein Mitarbeiter NN war dienstführender Beamter und NN der 

Organisationseinheit NN.  

 
Vorwurf von Dienstpflichtverletzungen: 

Der Vorwurf von Dienstpflichtverletzungen ergibt sich aus der Disziplinaranzeige der 

Landespolizeidirektion NN, vom 02. März 2018 (aufgrund der Anzeige des NN) samt 

Beilagen. Daraus ergibt sich folgender Sachverhalt:  
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Sachverhalt: 

Vorbemerkungen 

Am 17. August 2017 ersuchte die NN den NN um ein Gespräch, dessen Gegenstand das 

Verhalten des NN gewesen sei. Nachdem mehrere Dienstpflichtverletzungen geschildert 

worden waren,  gab die gesamte Dienstgruppe -  lt. AV des Inspektionskommandanten - 

an, dass ihr Gruppenleiter beinahe psychotische Ansätze zeige, man sich vor seinen 

Wutausbrüchen fürchte und ihm alles zutraue. Bei der Disziplinarkommission des 

Bundesministeriums für Inneres war unter GZ NN ein Disziplinarverfahren gegen – den 

vom Dienst suspendierten - NN anhängig. Dem Beamten wurde eine Reihe von 

schwerwiegenden Dienstpflichtverletzungen vorgeworfen, darunter auch der im Spruch 

dargestellte Sachverhalt. Das Disziplinarverfahren wurde erstinstanzlich am 13. März 2018 

mit Entlassung gemäß § 92 Abs. 1 Ziffer 4 BDG beendet. Im Zuge der umfangreichen 

Erhebungen gegen NN wurden die nunmehr dem stellvertretenden 

Inspektionskommandanten vorgeworfenen Verfehlungen bekannt.   

 

Zur Sache: 

Im Frühjahr, bzw. Frühsommer 2016 hielten sich NN, NN, NN sowie weitere Beamte im 

Aufenthaltsraum der PI Riesplatz auf. Weil es NN unterließ, das Geschirr weg- bzw. in 

oder aus den Geschirrspüler  zu räumen und die diesbezügliche zweimalige Aufforderung 

von NN ignorierte, geriet NN in Wut und griff den Beamten tätlich an. Dabei erfasste er ihn 

im Bereich des Halses und drückte ihn ca. ½ bis 1 m zurück gegen einen Kasten. Der 

anwesende DB war unmittelbarer Zeuge des Vorfalls, sprang auf, ging dazwischen und 

riss NN vom Opfer weg. Im Anschluss daran belehrte er NN mündlich. Weitere 

Maßnahmen erfolgten nicht. 

 

Der DB legte ein handschriftliches – nicht datiertes - Gedächtnisprotokoll  an, in welchem 

er den Vorfall schilderte und zum Ergebnis kam, dass mit einer Ermahnung das Auslangen 

gefunden werden könne. Er meldete den Vorfall einige Wochen später dem NN.  

 

Angaben von Zeugen  

NN gab bei der niederschriftlichen Einvernahme am 04. September 2017 an, dass er vor 

ca. einem Jahr von NN in die Küche gerufen und aufgefordert worden sei, den 

Geschirrspüler auszuräumen. Weil er dies aufgrund anderer notwendiger Arbeiten 

verweigert habe, sei der Vorgesetzte aggressiv geworden und auf ihn losgegangen. Er 

habe ihn mit der Hand am Hals gepackt und gegen den Küchenkasten gedrückt. Er habe 
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so fest zugedrückt, dass er momentan keine Luft bekommen habe. Was er dabei gesagt 

habe, könne er nicht mehr sagen – es seien aber Hasstiraden gewesen. Er habe danach 

eine oder zwei Stunden rote Striemen am Hals gehabt. NN habe sich wegen dieses 

Vorfalls nicht bei ihm entschuldigt. Generell sei es so, dass NN massiven 

Stimmungsschwankungen ausgesetzt sei und man ihm besser aus dem Weg gehe, wenn 

er nicht gut drauf sei. In letzter Zeit sei es so gewesen, dass er und seine Kollegen Angst 

vor dessen Gemütsschwankungen gehabt hätten.  

 

Der NN gab in seiner Stellungnahme vom 22. Dezember 2017 an, dass er vom Vorfall 

zwischen NN und NN erst im Dezember 2016 erfahren habe. Er habe dann auch mit 

beiden Beamten gesprochen, die Angaben keine Vorbehalte zu haben und sich korrekt 

begegnen würden. Er sei davon ausgegangen, dass die Vorgangsweise seines NN korrekt 

gewesen sei und habe wegen der lange verstrichenen Zeit keinen Handlungsbedarf mehr 

gesehen.  

 

Mit Einleitungsbeschluss der Disziplinarkommission, NN, wurde die mündliche 

Verhandlung anberaumt und am 04. Oktober 2018 durchgeführt.  

 

Angaben des Disziplinarbeschuldigten 

Der DB bekannte sich reumütig für schuldig. Er gab – wie auch schon bei seinen 

niederschriftlichen Einvernahmen – im Wesentlichen an, dass er beim Vorfall mit NN dabei 

gewesen sei. NN habe den Mitarbeiter kritisiert, weil dieser das Geschirr im Sozialraum 

nicht weggeräumt hatte. Weil der Beamte es trotz zweimaliger Aufforderung nicht sofort 

weggeräumt und widersprochen habe, sei NN aufgesprungen, habe ihn am Hals gepackt 

und zu einem Kasten gedrängt, sowie versucht ihn zu würgen. Er sei dann dazwischen 

gegangen und habe ihm gesagt, dass er keine körperlichen Angriffe dulde. Zum 

damaligen Zeitpunkt sei er der Meinung gewesen, dass das Gespräch, bzw. eine 

Ermahnung ausreichend sei. Den Inspektionskommandanten habe er einige Wochen 

später in Kenntnis gesetzt. Er habe die Bedeutung dieses Vorfalls falsch eingeschätzt und 

die Notwendigkeit disziplinärer Maßnahmen nicht erkannt.  

 

Plädoyer des Disziplinaranwaltes 

Die DA fasste die Ergebnisse des Beweisverfahrens zusammen und stellte fest, dass der 

DB schwerwiegende Dienstpflichtverletzungen nach §§ 43 Abs. 1, 45 Abs. 1 und 109 BDG 

zu verantworten habe. Zum Zeitpunkt der Tat sei zudem nicht klar gewesen, ob nicht auch 
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eine Straftat nach dem StGB vorlag, weshalb er schon aufgrund des Offizialprinzips 

verpflichtet gewesen wäre, entsprechend einzuschreiten. Dem DB, dem ein Versagen als 

Führungskraft anzulasten sei, sei vorsätzliches Handeln vorzuwerfen. Sie  beantragte – 

unter Berücksichtigung der Milderungsgründe - die Verhängung einer Geldstrafe nach § 

92 Abs. 1 Ziffer 3 BDG in der Höhe von einem Monatsbezug (€ 3.948,-). 

 

Plädoyer des Verteidigers 

Der Verteidiger verwies in seinem Plädoyer zusammenfassend darauf, dass der 

vorliegende Sachverhalt isoliert von den in dieser Causa NN nachfolgenden Ereignissen 

zu betrachten sei. Die Entscheidung des DB sei ex ante zu beurteilen und nur der an 

diesem Tag vorliegende Sachverhalt sei maßgebend. Zu beachten sei auch, dass der DB 

– entgegen dem Vorwurf, er habe auch Pflichten als Vorgesetzter verletzt – den von ihm 

festgestellten Missstand abgestellt und auch Maßnahmen ergriffen habe. Er sei damals 

allerdings der Meinung gewesen, dass eine Belehrung ausreichend sei. Er beantragte die 

Verhängung der Disziplinarstrafe des Verweises nach § 92 Abs. 1 Ziffer 1 BDG.  

 
Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen:  
Auf dieses Disziplinarverfahren ist die Geschäftsordnung 2018 anzuwenden.  
 
Rechtsgrundlagen nach dem BDG 
§ 43 (1) Der Beamte ist verpflichtet, seine dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden 
Rechtsordnung treu, gewissenhaft und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln 
aus eigenem zu besorgen.  
 
§ 109 (1) Der unmittelbar oder mittelbar zur Führung der Dienstaufsicht berufene Vorgesetzte 
(Dienstvorgesetzte) hat bei jedem begründeten Verdacht einer Dienstpflichtverletzung die zur 
vorläufigen Klarstellung des Sachverhaltes erforderlichen Erhebungen zu pflegen und sodann 
unverzüglich im Dienstwege der Dienstbehörde Disziplinaranzeige zu erstatten. Erweckt der 
Verdacht einer Dienstpflichtverletzung auch den Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden 
gerichtlich strafbaren Handlung, so hat sich der Dienstvorgesetzte in dieser Eigenschaft jeder 
Erhebung zu enthalten und sofort der Dienstbehörde zu berichten. Diese hat gemäß § 78 StPO 
vorzugehen. 
 
(2) Von einer Disziplinaranzeige an die Dienstbehörde ist abzusehen, wenn nach Ansicht der oder 
des Dienstvorgesetzten eine Belehrung oder Ermahnung ausreicht. Diese ist der Beamtin oder 
dem Beamten nachweislich mitzuteilen. Nach Ablauf von drei Jahren ab Mitteilung an die Beamtin 
oder den Beamten darf eine Belehrung oder Ermahnung zu keinen dienstlichen Nachteilen führen 
und sind die Aufzeichnungen über die Belehrung oder Ermahnung zu vernichten, wenn die 
Beamtin oder der Beamte in diesem Zeitraum keine weitere Dienstpflichtverletzung begangen hat. 
 
 

Zur Schuldfrage 

Das Beweisverfahren hat zweifelsfrei ergeben, dass der DB seine Dienstpflichten 

schuldhaft verletzt hat. Als Schuldform ist ihm grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen. Rechtlich 

war dies wie folgt zu würdigen:   
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Strafrechtliche Würdigung 

Der körperliche Übergriff von NN an seinem Mitarbeiter NN ist geeignet den Tatbestand 

des Vergehens nach § 115 Abs. 1 und 2 StGB zu begründen. Laut Judikatur des OGH 

kommt für eine Beleidigung im Sinne des § 115 StGB jede gegen den Körper eines 

anderen gerichtete Tätlichkeit (Schläge, Stöße, derbes Anfassen), die nicht zu einer 

Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung führt, in Betracht. Die Qualifikation nach § 

117 Abs. 2 StGB scheidet nach der Aktenlage aus, weil der betroffene Beamte zum 

Zeitpunkt des Übergriffs keine Vollzugsaufgaben durchführte und deshalb sein Amt nicht 

ausübte (vgl. dazu OGH 14 Os167/94). Es handelte sich somit um ein Privatanklagedelikt.  

 

Dienstpflichtverletzungen nach § 43 Abs. 1 BDG  

Gemäß § 43 Abs. 1 BDG hat der Beamte seine dienstlichen Aufgaben treu, gewissenhaft 

und engagiert aus eigenem zu erfüllen. Er darf also während der Ausübung seines 

Dienstes keine strafbaren Handlungen (Beachtung der geltenden Rechtsordnung) begehen 

(VwGH 4.9.1990, 88/09/0013) und muss die ihm übertragenen Aufgaben – welche sich 

wiederum aus seiner Arbeitsplatzbeschreibung und der von ihm zu vollziehenden Gesetze 

ergeben - ordentlich aus eigenem Antrieb erledigen (treu und gewissenhaft, engagiert). 

Ergänzt wird diese Norm auch durch die Bestimmungen des § 45 BDG der weitere 

Verpflichtungen für Vorgesetzte vorsieht.  

 

Der Disziplinarbeschuldigte war als stellvertretender Inspektionskommandant Vorgesetzter 

im Sinne des § 45 BDG und hatte unmittelbar Kenntnis vom körperlichen Übergriff auf den 

Mitarbeiter. Zum Zeitpunkt des Ereignisses war der NN nicht anwesend, weshalb dem DB 

kraft seiner Vertretungsbefugnis alle Aufgaben des Kommandanten zufielen. Es ist mit den 

Aufgaben eines NN, dem Verantwortung für mehr als 30 Mitarbeiter zukommt, nicht 

vereinbar, dass er auf diesen Vorfall nicht adäquat reagierte und eine bloße mündliche 

Ermahnung aussprach. Entsprechend seinen sich aus § 43 Abs.1 ergebenden 

Verpflichtungen gegenüber seinem Dienstgeber, hätte er diesen Vorfall unverzüglich 

seinem Vorgesetzten, bzw. bei dessen Abwesenheit unmittelbar der vorgesetzten 

Dienstbehörde melden und – auch in Entsprechung seiner Fürsorgepflichten nach § 45 

Abs. 1 BDG - für ein ordentliches Miteinander in der Dienststelle, bzw. der betroffenen 

Dienstgruppe A sorgen müssen. Dazu wäre es unmittelbar notwendig gewesen, eine 

geeignete Personalmaßnahme zu treffen, die im Wesentlichen darin bestanden hätte dafür 

zu sorgen, dass NN dem Angreifer dienstlich nicht weiterhin zugewiesen ist, bzw. die 

Dienstbehörde in die Lage zu versetzen auf den Aggressionsausbruch des Beamten – der 
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ja Waffenträger und mit hoheitlichen Befugnissen ausgestattet war - entsprechend zu 

reagieren. Immerhin hat ja der Beamte aus einer Nichtigkeit heraus die Nerven verloren 

und ging tätlich gegen einen Kollegen vor. Der Disziplinarbeschuldigte hätte also jedenfalls 

Sofortmaßnahmen ergreifen müssen.  

 

Dienstpflichtverletzung nach § 109 BDG 

Aus § 109 Abs. 1 BDG ergibt sich, dass der Vorgesetzte bei begründetem Verdacht einer 

Dienstpflichtverletzung Disziplinaranzeige zu erstatten hat. Von einer solchen kann gemäß 

§ 109 Abs. 2 BDG dann Abstand genommen werden, wenn – nach Ansicht des 

Dienstvorgesetzten – eine Belehrung oder Ermahnung ausreicht. Unbeschadet des 

Wortlauts dieser Bestimmung liegt es aber nicht im völlig freiem Ermessen des 

Vorgesetzten zu entscheiden, wann er Disziplinaranzeige erstattet, oder nicht. Zweck der 

Bestimmung ist es, eine Befassung der Dienstbehörde mit „Bagatellsachen“ zu vermeiden 

(vgl. 500 BlgNR, 14. GP, 87). Bei der Beurteilung der Frage, wann Disziplinaranzeige zu 

erstatten ist, ist nämlich       § 110 Abs. 2 BDG zu berücksichtigen, der normiert, dass die 

Dienstbehörde von einer weiteren Verfolgung nur dann absehen kann, wenn das 

Verschulden des Beamten geringfügig ist und die Folgen der Dienstpflichtverletzung 

unbedeutend sind. Dieser Beurteilungsmaßstab gilt im Hinblick auf die Ermächtigung zur 

Erteilung einer Ermahnung/Belehrung auch für den Vorgesetzten. Die 

Disziplinarkommission hatte sich daher zunächst mit der Frage zu beschäftigen, ob das 

Fehlverhalten von NN gegenüber NN als geringfügig, bzw. als Bagatellsache zu bewerten 

ist.  

 

Nach Meinung der erstinstanzlichen Disziplinarkommission handelte es sich bei dem 

Übergriff gegen seinen Mitarbeiter um eine schwerwiegende Dienstpflichtverletzung. Für 

die entscheidende DK ist keine Situation denkbar, in der es vertretbar, oder bloß 

entschuldbar wäre, dass ein Vorgesetzter tätlich gegen einen Mitarbeiter vorgeht, um eine 

– nicht einmal dienstliche - Anordnung durchzusetzen. Bedenkt man im konkreten Fall 

noch, dass dem Übergriff eine unbedeutende Kleinigkeit vorausging, nämlich nicht sofort 

weggeräumtes Geschirr, erweist sich das tätliche Vorgehen völlig außerhalb jeglicher 

angemessener, oder bloß einigermaßen nachvollziehbarer Reaktion. Die 

Voraussetzungen für eine bloße Ermahnung/Belehrung waren daher nicht gegeben. Der 

Disziplinarbeschuldigte wäre daher – wie im Übrigen auch jeder andere Vorgesetzte – 

verpflichtet gewesen, Disziplinaranzeige zu erstatten.  
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Strafbemessung - § 93 BDG 

Gemäß § 93 Abs. 1 BDG 1979 ist das Maß für die Höhe der Strafe die Schwere der 

Dienstpflichtverletzung; dabei ist jedoch darauf Bedacht zu nehmen, inwieweit die 

beabsichtigte Strafhöhe erforderlich ist, um den Disziplinarbeschuldigten von der 

Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen abzuhalten. Zu berücksichtigen sind aber 

auch die bisherigen dienstlichen Leistungen, sowie sein Verhalten im  Dienststand und die 

Qualität der bisherigen Dienstleistung. Der erkennende Senat hat sich nach der Judikatur 

des VwGH jedenfalls ein umfassendes Bild des Disziplinarbeschuldigten zu machen und 

dann eine Prognose zu stellen, inwieweit und in welchem Ausmaße eine Bestrafung 

notwendig ist. Für die Schwere der Dienstpflichtverletzung ist nicht nur maßgebend, in 

welchem objektiven Ausmaß gegen Dienstpflichten verstoßen oder der Dienstbetrieb 

beeinträchtigt wurde, sondern es muss die Bestrafung grundsätzlich in einem 

angemessenen Verhältnis zum Unrechtsgehalt der Verfehlung stehen und sie muss 

spezial- und generalpräventiv erforderlich sein. Innerhalb des Schuldrahmens darf keine 

strengere Strafe verhängt werden, als sie aus Gründen der Spezialprävention notwendig 

erscheint (vgl. Kucsko-Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der Beamten
3
, 78 ff und ihr folgend das Erkenntnis 

des verstärkten Senates des VwGH vom 14.11.2007, 2005/09/0115).  

  
Milderungsgründe:  

 Reumütiges, volles Geständnis 

 disziplinäre und strafrechtliche Unbescholtenheit 

 10 Belobigungen/Belohnungen 

 
Insgesamt liegt eine mittelgradige Verletzung von Dienstpflichten vor, die sich im 

Wesentlichen darin erschöpft, dass der DB die Bedeutung des (schwerwiegenden) 

Fehlverhaltens eines dienstführenden Mitarbeiters nicht erkannte, objektiv falsch 

einschätzte und deshalb auch im Hinblick zu treffender Maßnahmen nicht adäquat 

reagierte. Dies impliziert nach Ansicht des erkennenden Senates daher grob fahrlässiges 

Verhalten und nicht – wie die Disziplinaranwaltschaft vermeint – vorsätzliches Handeln. 

Sein damaliges „Versagen“ war auch – wie der DB zutreffend monierte – ex ante zu 

beurteilen, also außerhalb der dann im Zuge des Disziplinarverfahrens gegen diesen 

Mitarbeiter bekanntgewordenen weiteren zahlreichen dienstlichen Verfehlungen. 

Abzustellen war lediglich auf diesen einen Vorfall, auf den der DB nicht – wie es sich für 

einen aufmerksamen Vorgesetzten gehört hätte – entsprechend reagierte. Die DK ist der 
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Meinung, dass das damalige Fehlverhalten des DB unter Berücksichtigung der 

vorliegenden Milderungsgründe mit einer Geldbuße in der Höhe von € 1.200,-- ausreichend 

sanktioniert ist. Spezialpräventiv ist davon auszugehen, dass der DB seine Pflichten in 

Zukunft ordnungsgemäß erfüllen wird, weil auch das gegen ihn geführte 

Disziplinarverfahren abschreckend ist. Generalpräventiv wird durch diese Sanktion 

ausreichend klargestellt, dass Vorgesetzte sich bei unzureichenden Maßnahmen gegen 

disziplinär auffällige Mitarbeiter, selbst disziplinär strafbar machen.  


